
 
Bundesstadt Bonn TOP 2.2   

Der Oberbürgermeister BE  

Dezernat VI Mitteilungsvorlage 
 - öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW 

 Drucksachen-Nr. Kosten der Drucksachen-Gruppe 

 1112927 257,46 € 21.09.11 
 Externe Dokumente 

  
 
Betreff 

Ortsumgehung Bornheim – Roisdorf L 183N 
 
Eventuelle Begründung der Dringlichkeit 
Der Tagesordnungspunkt wurde erst bei Versand der Einladung in dieselbe 
aufgenommen. Die verwaltungsinterne Bearbeitung konnte daher nicht rechtzeitig 
beginnen.  
 
Finanzielle Auswirkungen Stellenplanmäßige Auswirkungen 

 Ja, sh. Begründung X Nein  Ja, sh. Begründung X Nein 
 
Verwaltungsinterne Abstimmung hh:mm Datum Unterschrift 
Federführung: Dezernat VI  19.09.2011 gez. Wingenfeld 
Genehmigung/Freigabe durch OB / Amt 02  21.09.2011 gez. Nimptsch 
 
Beratungsfolge Sitzung Ergebnis  

Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz 23.09.2011 Kenntnisnahme  
       

Inhalt der Mitteilung 

Zum Tagesordnungspunkt „Ortsumgehung Bornheim – Roisdorf L 183N“ haben 
sich eine Vertreterin und ein Vertreter des Landesbetriebs Straßen.NRW 
(Regionalniederlassung Ville-Eifel) bereit erklärt, über das aktuelle 
Baugeschehen mündlich zu berichten. 
 


